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• Selbstständige Rechtsanwältin (IT/IP)

• Co-Founderin NetzBeweis & Nerds of Law

• Disziplinarrätin in der RAK Niederösterreich

• Lektorin

RA Mag. Katharina Bisset, MSc

• Rechtswissenschaften (Mag.iur.)

• Business Process Engineering & Management (MSc)

• CIPP/E

• Scrum Master PSM I, PMA Level D



Was ist der Data Act?

• Teil der Datenstrategie 2020–2025 

• Strafen bis zu EUR 20 Mio oder 4% des Jahresumsatzes

• Verhältnis zur DSGVO

• Auch nicht-personenbezogene Daten

• Nur digitale Daten 



Wann ist der DA anwendbar?

• Anwendbar seit: 12.09.2025

• Produktdesignpflichten (Art 3 (1) DA) 
für Produkte, die ab 12.09.2026 in Verkehr gebracht werden

• Kein Wechselentgelt ab 12.01.2027

• Mittelgroße Unternehmen (<250 MA; <50 Mio EUR): ab 12.09.2026



Auf wen ist er anwendbar?

• Daten von vernetzten Produkten und 
verbundenen Diensten

• Persönlicher Anwendungsbereich

• Hersteller vernetzter Produkte

• Anbieter verbundener Dienste (zB Cloud-Anbieter)

• Dateninhaber

• Empfänger

• Kleinst- und Kleinunternehmen (<50 MA; <10 Mio EUR: Befreiung von der 
Verpflichtung zur Datenweitergabe (Art. 3-6 DA) (wenn unabhängig)

• Datenverarbeitungsdienste (Kapitel 6 – Pflichten iZm Wechsel)



Pflichten

• Datenzugang

• By Design (ab 09/2026)

• Roh-, Nutzungs- und Produktdaten, verbundene Dienstdaten, angereicherte Daten, 
ohne weiters verfügbare Daten, und Metadaten

• FRAND Grundsatz (fair, reasonable and non-discriminatory)

• Bereitstellung von Daten für öffentliche Stellen wegen außergewöhnlicher 
Notwendigkeit

• Wechsel zwischen Datenverarbeitungsdiensten (keine Hindernisse und 
Informationspflichten zum Wechsel)

• Maschinenlesbare Datenformate



Transparenzpflichten

• Art, Format und Umfang der Daten

• Häufigkeit der Erhebung der Daten

• Werden Echtzeitdaten generiert

• Möglichkeit der Speicherung auf Server oder Gerät inkl Speicherdauer

• Informationen, wie Nutzer auf Daten zugreifen und ggf löschen können

• Kontaktdaten des Dateninhabers und Informationen über Beschwerden

• Zwecke, für die die Daten verwendet werden sollen inkl Dritte Empfänger

• Informationen über Geschäftsgeheimnisse

• Vertragsdauer und Kündigungsmöglichkeiten



Missbräuchliche Vertragsklauseln

• Allgemein

• Grobe Abweichung von der guten Geschäftspraxis

• Verstoß gegen das Gebot von Treu und Glauben

• „Schwarze Liste“: insbesondere missbräuchlich

• Beschränkung/Ausschluss vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Haftung

• Ausschluss von Rechtsbehelfen bei Nichterfüllung von Vertragspflichten

• Einseitiges Recht, die Vertragsmäßigkeit zu bestimmen



Missbräuchliche Vertragsklauseln

• „Graue Liste“: missbräuchlich

• Unangemessene Beschränkung von Rechtsmitteln oder Haftung

• Zugangsrecht zu Geschäftsgeheimnissen gegen berechtigte Interessen

• Unangemessene Einschränkung der Nutzung, Kontrolle oder 
Zugriffs auf Daten

• Verweigerung einer angemessenen Kündigungsfrist

• Verweigerung der Herausgabe einer Kopie der Daten

• Kündigungsrecht mit unangemessen kurzer Frist 
(außer bei schwerwiegenden Gründen)

• Einseitiges Änderungsrecht für Preis oder wesentliche Vertragsbedingungen ohne 
Kündigungsrecht



Checkliste

• Bin ich betroffen? 
(Direkt oder in der Lieferkette)

• Welche Teile des DA sind auf mich 
anwendbar?

• Verträge prüfen

• Geschäftsmodell prüfen

• Technische Umsetzung

• Datenschutz & Compliance



Noch Fragen?



Hauptstraße 38

2452 Mannersdorf am Leithagebirge

office@bisset.at www.bisset.at

+43 660 470 8771

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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